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IMMOBILIENGUTACHTER 1 
REAL ESTATE VALUER 

1 
HyrZert (F) 

DIN EN ISO/IEC 17024 

Andreas Czech 
Lortzingstraße 25 
66450 Bexbach 

Telefon: 
Mobil: 
Telefax: 
E-Mail: 
Datum: 
Az.: 

GUTACHTEN 

06826 - 934230 
0175 - 208 59 21 
06826 - 9331893 
info@immovalue -gutachter .de 
13.11 .2025 
2025-054 lmmoValue 

über den Verkehrswert (Marktwert) 
i. S. d. § 194 Baugesetzbuch des 

im Wohnungsgrundbuch von Landweiler-Reden, Blatt 3029 eingetragenen 112 Miteigentumsanteils 
an dem mit einem Zweifamilienhaus bebauten Grundstück in 66578 Schiffweiler-Landweiler-Reden, 
Kohlengrubstraße 52, verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung im DG und 1 Zim­
mer im EG, im Aufteilungsplan mit Nr. 2 bezeichnet 

In der Zwangsversteigerungssache Aktenzeichen 8 K 19/25 

Der Verkehrswert des Wohnungseigentums wurde zum Stichtag 
22.10.2025 ermittelt mit rd. 

135.000 €. 

Objekt: Wohnungseigentum (wohnwertabhängige Wohnfläche ca. 119,0 m2) in einem Zweifamilienwohn­
haus in Massivbauweise, Baujahr 1924, Anbau ca. 1997, 

Raumaufteilung: Flur, 4 Zimmer, 1 Küche, 1 Flur, 1 Bad, 1 Balkon, Keller mit 2 Räumen und Kriechkeller 

Der bauliche Zustand des Sondereigentums ist leicht unterdurchschnittlich. 
Es besteht ein leicht überdurchschnittlicher Unterhaltungsstau. 

Ausfertigung Nr. 2 
Dieses Gutachten besteht aus 46 Seiten inkl. 5 Anlagen mit insgesamt 11 Seiten. Das Gutachten wurde in 
drei Ausfertigungen (eine papierhaft zwei digital) erstellt, davon eine für meine Unterlagen. 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 

Objektadresse : 

Grundbuchangaben : 

Katasterangaben : 

Wohnungseigentum in einem Zweifamilienhaus 

Kohlengrubstraße 52 
66578 Schiffwei ler-Landwei ler-Reden 
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Grundbuch von Landweiler -Reden, Blatt 3029, lfd. Nr. 1 

Gemarkung Schiffwe iler-Landwei ler-Reden, Flur 3, Flurstück 
20/25, Fläche 472 m2 

1.2 Angaben zum Auftraggeber und Eigentümer 

Auftraggeber: 

Eigentümer: 

Amtsgericht Ottweiler Versteigerungsgeric ht 
Postfach 1361 
66560 Ottweiler 

Auftrag vom 22.07.2025 (Datum des Auftragsschre ibens) 

dem Gericht bekannt 

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Grund der Gutachtenerstellung: Verkehrswerte rmittlung zum Zwecke der Zwangsversteigerung 

Wertermittlungsstichtag : 

Tag der Ortsbesicht igung: 

Teilnehmer am Ortstermin: 

herangezogene Unterlagen , Erkundigun­
gen, Informationen: 

22.10.2025 (Tag der Ortsbesich tigung) 

22.10.2025 

Betreuer eines Eigentümers 
Andreas Czech , Gutachter 

Vom Auftraggeber wurde n für diese Gutachtenerstellu ng im We­
sentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfügung 
gestellt: 
• unbeglaubigter Grundbuchauszug vom 22.07.2025 

Vom Sachve rständigen wurden folgende Auskünfte und Unterla­
gen beschafft: 
• Flurkartenauszug im Maßstab 1 :1 .000 vom 26.09.2025 
• Ermittlung der Wohnfläche 
• Aufmaß des Bewertungsob jekts 
• Einholung der Bauakte 
• Protokollierung der Ortsbesicht igung und Entwurf der Grund­

stücks- und Gebäudebeschreibung 
• Einholung der erforderlichen Auskünfte bei den zuständigen 

Ämtern 
• telefonische Auskünfte des zuständigen Gutachterausschus­

ses 
• Einholung der Teilungserklärung 
• Einholung der Abgeschlossenheitsbesche inigung und des 

Aufteilungsplans 
• Einholung Baulastenauskunft vom 15.10.2025 
• Einholung Altlastenauskunft vom 14.10.2025 
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1.4 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkma le 
Das Bewertungsobjekt befindet sich in einem leicht unterdurchschnit tlichen Zustand und es besteht ein Mo­
dernisierungsbedarf sowie das Erfordern is der Behebung von Baumängeln und Bauschäden . Der Gutach ter 
geht davon aus. dass ein wirtschaftl ich handelnder Marktteilnehmer das Bewertungsobjekt renovieren und 
die Restarbeiten fert igstellen wird. Die hierzu notwendigen Kosten wird ein Käufer direkt vom Kaufpre is in 
Abzug bringen (siehe hierzu Punkt "besondere objektspezi fische Grundstücksmerk male"). 

Abteilung II 
Es wird nach Maßgabe des Amtsgerichts der unbelastete Verkehrswert ausgewiesen. 

Lfd. Nr. 1 Auflassungsvo rmerkung für die Berechtigten gemäß Bewilligung vom 12.09.1997, eingetragen am 
03.12.1997 

Die Eintragungsbewill igungsur kunde liegt vor. 

Der Erwerber (Eigentümer der Wohnung Nr. 2) ist verpflichtet. vor einer Veräußeru ng des Grundbes itzes an 
Dritte diesen Grundbesitz dem Veräußerer bzw. dem länger lebenden der Veräußerer allein zum Ankauf an­
zubieten. Das Recht zum Ankauf besteht auch, wenn in den Grundbesitz! die Zwangsvollstreck ung betrieben 
wird oder über das Vermögen des Erwerbers ein gerichtliches Vergleichs- oder Konkursverfahren eröffnet 
oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehn t wird oder einer der Erwerber die 
Teilungsversteigerung beantragt. Macht der Veräußerer von seinem Ankaufsrecht Gebrauch, ist er verpflich­
tet, an den Erwerber als Gegenle istung 60 % des Verkehrswerts des Wohnungseigen tums im Zeitpunkt des 
Ankaufs herauszuzahlen. 

Können sich die Beteiligten über den Verkehrswert des Wohnungse igentums nicht einigen, ist dieser von 
einem von der zuständigen Industrie- und Handelskammer zu benennenden Sachverständigen als 
Schiedsgutachter für alle Beteiligten verbindlic h festzulegen. Die Kosten des Schiedsgutachtens tragen die 
Beteiligten im Verhältnis Ihres Unterliegens . 

Das Ankaufsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Voraussetzungen für 
die Ausübung dem Veräußerer bekannt geworden sind, ausgeübt worden ist. Das Ankaufsrecht ist nicht ver­
äußerlich und nicht vererblich. 

Informativ: Das Recht schränkt den Verkauf stark ein und stellt eine Wertminderung in Höhe von 54.000 € 
(40 % des Verkehrswe rts) dar. 

Marktdaten 

Vergleichsmieten 
Wohnen 

Der IVD-Wohn- und Gewerbe-Preisspiegel 2024 weist für Wohnungen im Bestand in Neunkirchen bei einem 
einfachen Wohnwert von 6,00 €/m2 WF, bei einem mittleren Wohnwert von 7,50 €/m2 WF und in Ottweiler bei 
einem einfachen Wohnwert von 5,50 €/m2 WF und bei einem mittleren Wohnwert von 7,00 €/m2 WF aus. 

Bei einer einfachen Lage und einer mittleren Ausstattung weist der vdp-Research (Stand 11/2024) eine durch­
schnittliche Miete von 5,30 €/m2 WF und bei einer mittleren Lage und einer mittleren Ausstattung eine durch­
schnittliche Miete von 6,30 €/m2 WF aus (Mieten für Wohnungen mit rd. 70 m2 Wohnfläche, in den vergangen 
10 Jahren gebaut bzw. volls tändig saniert, guter Objektzustand). 

Der Grundstücksmarktbe richt 2025 für den Landkre is Neunkirchen weist für Schiffweiler eine durchschnittli­
che Miete von 5, 10 €/m2 WF für Wohnungen über 90 m2 und im Mittelwert von 6,30 €/m2 WF aus. 

Verkaufspreise 
Für Eigentumswoh nungen im Bestand weist der IVD-Wohn- und Gewerbem ietspiegel 2024 Kaufpreise bei 
einem mitt leren Wohnwert in Höhe von 980 €/m2 WF und bei einem guten Wohnwert in Höhe von 1.500 €/m2 

WF in Neunkirchen und bei einem mittleren Wohnwert in Höhe von 900 €/m2 WF und bei einem guten Wohn­
wert in Höhe von 1.300 €/m2 WF in Ottweiler aus. 
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Marktsituation 
Die Zahl wirtschaftlicher und geopolitischer Risiken ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Dies erschwert 
eine gesicherte Einschätzung der kurz- bis mittelfristigen Marktentwicklung. Mit dem deutlichen Anstieg des 
Leitzinses ist der langjährige und breit getragene Marktaufschwung überwiegend zum Erliegen gekommen . 

Gegenwärtig ist von einem Verkäufermarkt von stabilen Verkaufspreisen auszugehen . 

Innerhalb der Bewertung werden die zum Stichtag zur Verfügung stehenden Marktdaten herangezogen und 
objektspezifisch , unter Berücksichti gung der aktuellen Situation, gewürdigt 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Die Gemeinde Schiffweiler liegt nahe der französischen Grenze im Landkre is Neunkirchen und befindet 
sich ca. 18 km nordöstlich des Stadtzentrums der saarländ ischen Landeshauptsta dt Saarbrücken. Schiff­
weiler beherbergt rd. 15.800 Einwohner (Stand: 31.12.2024) und übernimmt innerhalb der Planungsreg ion 
Saarland die Funktion eines Grundzentrums . Darüber hinaus verläuft die Blies östlich von Schiffweiler. 
Das Statistische Bundesamt gibt zum Stichtag 30.06.2024 für Schiffwei ler insgesamt ca. 6.300 sozialversi­
cherungspflichtig Beschäftig te am Wohnort bzw. rd. 2.900 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Ar­
beitsort bei einem Pendlersaldo von -3.451 Personen an. Zum vorgenan nten Stichtag wurden 270 ortsan­
sässige Betriebe erfasst. 

Gemäß dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung wird für den Landkreis Neunkirchen bis 
zum Jahr 2040 ein starkes Bevölkerungsdefizit in Höhe von 13,4 % im Vergleich zum Indexjahr 2017 prog­
nostiziert . Die Arbeitslosenquote beträgt nach der Bundesagentur für Arbeit im Landkreis Neunkirchen der­
zeit 8,2 % (zum Vergleich: Saarland: 7,3 % und Deutschland: 6,2 %, Stand: Oktober 2025). Die statistischen 
Ämter des Bundes und der Länder veröffentlichen aktuell einen Kaufkraftindex von 90,7 Punkten für den 
Landkreis Neunkirchen , welcher leicht unter dem bundeswe iten Durchschnittsniveau von 100 Punkten liegt. 
Im Rahmen der Kommunentypisierung der Bertelsmann Stiftung wird Schiffweiler als stark schrump fende 
und alternde Gemeinde in strukturschwache r Region (Demographie typ 1) klassifiziert. Laut der aktuellen 
Ausgabe des Prognos Zukunftsatlas werden dem Makrostandort hohe Zukunftsris iken attestiert . Hinsicht­
lich des lokalen Wohnungsmark ts liegt eine entspannte Situation ohne Wohnungsbaulücke vor. Im zusam­
menfasse nden Standortranking belegt der Landkreis Neunkirchen den 359. Rang von insgesamt 400 Rän­
gen. 

Aufgrund der vorgenannte n Faktoren wird die Makrolage insgesamt als unterdurchschn ittlich beurte ilt. 

2.1.2 Klelnräumlge Lage 

Das Bewertungsobjekt befindet sich im Ortste il 'Landswei ler' , ca. 1,2 km südlich des Ortskerns von Schiff­
weiler in einem Wohngebiet. Die Umgebungsbebauung zeichnet sich entsprechend der Lage in einem 
Wohngebi et überwiegend durch wohnwirtschaftlich genutzte Objekte in Form von Einfamil ienhäusern in 
offener Bauweise aus. Der Objekts tandort ist nur von geringen Lärmimmissionen geprägt, was unter Be­
rücksichtigung der vorliegenden Objektart einen neutra len Standortfaktor darstellt. In einem Umkreis von 
ca. 1,7 km um das Bewertungsob jekt sind neben diversen Lebensmittelmärkten (z.B. 'Aldi', 'Lidl', 'Edeka') 
und einem Einkaufszentrum ('Klinkenthalzentrum') auch einige Restaurants und Cafes vorhanden. Der pe­
riodische Bedarf kann somit in der näheren Umgebung gedeckt werden . Schiffweiler verfügt weiterhin über 
alle gängigen Schularten und die ärztliche Primärversorgung ist vor Ort ebenfalls gewähr leistet. Auch die 
Deckung des aperiodischen Bedarfs ist zumindest teilweise gegeben, wobei sich ergänzende Einrichtungen 
im rd. 4, 1 km östlich gelegenen Neunkirchens befinden . Bedingt durch die Nähe zu einem Gewässer ('Blies') 
existieren ausreichende Naherho lungsmöglichkeiten im Umfeld der Immobilie . Die Parkplatzsitua tion im öf­
fentlichen Straßenraum ist aufgrund der Ortsrandlage entspannt. 
Für die vorliegende Nutzung wird die Mikrolage insgesamt als durchsc hnittlich beurteilt. 

Verkehrsinfrastruktur 
Schiffweiler ist über die Bundesstraße B41 sowie über die Autobahn A8 an das Individualverkehrsnetz an­
geschlossen . Die vom Objektstandort ausgehend nächstgelegene Auffahrt zur vorgenannten Autobahn liegt 
rd. 6,9 km südöstlich (Straßenentfernung) bei der Anschlusss telle 'Neunkirchen/Spiesen' . Sowohl die Bus­
haltestelle 'Landsweiler-Reden Schule' als auch der ortseigene Bahnhof 'Schiffweiler' mit Regionalzugan­
bindung befinden sich jewe ils in fußläufiger Entfernung und bieten über die hier verkehrenden Transport­
mittel u.a. weiterführende Verbindungen zu den umliegenden Ortschaften. Die Distanzen zu den nächstge ­
legenen überregiona len Verkehrsknotenpunkten des öffentlichen Personenverkehrs betragen ca. 16 km 
zum IC(E)-Bahn hof 'Homburg (Saar) Hbf bzw. rd. 73 km zum internationalen Verkehrsflu ghafen 'Luxem­
burg' [LU]. 
Unter Berücksichtigung der genannten Faktoren liegt somit eine durchschn ittliche Verkehrsinfrastruktur vor. 

Topografie : eben, ab Gebäuderüc kseite abfallend 
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2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 

Straßenausbau : 

Straßenfront: 
ca. 11,5 m; 

mittlere Tiefe: 
ca. 42 m; 

Grundstücksgröße: 
insgesamt 472,00 m2

; 

Bemerkungen : 
nahezu regelmäßige Grundstücksform 

Anliegerstraße; 
Straße mit mäßigem Verkehr 

Fahrbahn aus Bitumen; 
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Gehwege beiderseitig vorhanden, befestigt mit Betonverbund­
stein 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und elektrischer Strom, Wasser, Gas aus öffentlicher Versorgung; 
Abwasserbeseitigung: Kanalanschluss 

Grenzverhä ltnisse, nachbarliche Gemein- zweiseitige Grenzbebauung des Wohnhauses; 
samkeiten: eingefriedet durch Zaun 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen­
scheinlich ersichtlich): 

Altlasten: 

Anmerkung: 

2.4 Prlvatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen : 

Anmerkung: 

Herrschvermerke: 

gewachsener , normal tragfähiger Baugrund 

Gemäß schriftlicher Auskunft vom 14.10.2025 ist das Bewer­
tungsobjekt im Altlastenkataster nicht als Verdachtsf läche aufge­
führt. 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und 
Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Ver­
gleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. 
Darüberhinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nach­
forschungen wurden nicht angestellt. 

Dem Auftragnehmer liegt ein unbeglaubigter Grundbuchauszug 
vom 22.07.2025 vor. 
Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs von Landweiler­
Reden, Blatt 3029, folgende Eintragung: 
Lfd. Nr. 1: Auflassungsvormerkung für Berechtigte 
(siehe Erläuterungen unter Punkt 1.4 des Gutachtens) 

Der Gutachter weist ausdrücklich darauf hin, dass Rechte In 
Abteilung II und/oder III des Grundbuchs Im Zwangsverstei ­
gerungsverfahren erlöschen können. 
Insofern haben die diesbezüglichen Aussagen In diesem 
Gutachten nur eine informative Aufgabe. Ob oder welche 
Rechte erlöschen, ist Im jeweiligen Versteigerungstermin In 
Erfahrung zu bringen. 

keine vorhanden 
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nicht eingetragene Rechte und Lasten: 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 

Denkmalschutz: 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungsplan: 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 

Bodenordnungsverfahren : 

2.5.3 Bauordnungsrecht 
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Ob sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) 
Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sowie Verun­
reinigungen (z.B. Altlasten) vorhanden sind konnte nicht in Er­
fahrung gebracht werden . 
Im Gutachten wird unterstellt, dass keine nicht eingetrage­
nen Rechte und Lasten bzw. Verunreinigungen vorhanden 
sind. 
Diesbezügliche Besonderhe iten sind ggf. zusätzlich zu dieser 
Wertermittlung zu berücksichtigen. 

Dem Sachverständigen liegt eine Baulastenauskunft vom 
15.10.2025 vor. 
Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeeinflussenden 
Eintragungen . 

Denkmalschutz besteht gemäß Online-Abfrage vom 10.11.2025 
nicht. Absch ließende Gewissheit über das Bestehen von Denk­
malschutz ist nur durch eine schriftliche Auskunft bei der Denk­
malschutzbehörde möglich. Hierauf wird auftragsgemäß verzich­
tet. 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan 
als Wohnbaufläche (W) dargestell t. 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskräftiger 
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Vorhaben ist 
demzufo lge nach § 34 BauGB zu beurteilen. 

Da in Abteilung II des Grundbuchs kein entsprechender Vermerk 
eingetragen ist, wird ohne weitere Prüfung davon ausgegangen, 
dass das Bewertungsobjekt in kein Bodenordnungsverfahren 
einbezogen ist. 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. 
Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit der 
Baugenehmigung und dem Bauordnungsrecht wurde nicht geprüft. Offensichtlich erkennbare Widersprüche 
wurden jedoch nicht festgestellt . Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen 
Anlagen und Nutzungen vorausgesetzt. 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücksquali- baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 lmmoWertV 21) 
tät): 

beitragsrechtlicher Zustand: Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Ver­
pflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen 
maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene 
Sonderabgaben und beitragsähnliche Abgaben. 
Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für Er­
schließungseinrichtungen nach BauGB und KAG beitragsfrei. 
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Anmerkung: Diese Informationen zum beitragsrechtlichen Zustand wurden te­
lefonisch erkundet. 

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rech tlichen Situation wurden, sofern nicht anders ange­
geben, telefon isch eingeholt. 
Es wird empfohlen, vor einer vermögensmäß igen Disposition bezüglich des Bewertungsobjekts zu diesen 
Angaben von der jewe ils zuständigen Stelle schriftlic he Bestätigungen einzuholen 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vennietungssituatlon 

Das Grundstück ist mit einem Zweifami lienhaus bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). 

Im Untergeschoss des Zweifamilienhauses befindet sich eine Garage für ein Fahrzeug. 

Im Erd- und Dachgeschoss befinden sich jewe ils eine Wohnung. 

Das bewertungsgegenständ liche Sondereigentum (Wohnung Nr. 2) befindet sich im Dachgesc hoss bzw. ein 
Zimmer im Erdgeschoss . 

Der Wohnung sind zwei Kellerräume, ein Kriechkeller sowie ein Balkon zugeordnet. 

Das bewertungsgegenständl iche Sondere igentum ist leerstehend, jedoch befinden sich darin Möbel und 
Hausrat. 
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3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen sowie WEG-spezifischer Regelungen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Grundlage für die Gebäudebesc hreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 

Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der 
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und 
Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings 
nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den 
vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Aus­
stattungen und Installationen (Heizung , Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 

Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar 
waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf 
den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende 
Untersuchung anstellen zu lassen. 

Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Bau­
materialien wurden nicht durchgeführt . 

3.2 Gemeinschaftliches Eigentum - Wohnungseigentum in Zweifamilienhaus (Altbau) 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: Wohnungseigentum in Zweifamilienhaus; 
eingeschossig; 

Baujahr: 

Modernisierung : 

Energieeffizienz: 

unterkellert; 
ausgebautes Dachgeschoss; 
freistehend; 
mit Anbau 

1924 gemäß Auskunft der Eigentümerin der Wohnung 1 
1997 Erweiterung um einen Anbau gemäß Bauschein 

keine seit 1997 

Energieausweis liegt nicht vor. 

Energieauswe is bei Wohngebäuden , Auszüge aus dem Gebäu­
deenergiegesetz (GEG) 

§ 79 Grundsätze des Energieausweises 

(1) Energieausweise dienen ausschließlich der Information über 
die energetischen Eigenschaften eines Gebäudes und sollen ei­
nen überschlägigen Vergleich von Gebäuden ermöglichen . Ein 
Energieauswe is ist als Energiebedarfsausweis oder als Energie­
verbrauchsauswe is nach Maßgabe der §§ 80-86 auszustellen. 
Es ist zulässig, sowohl den Energiebedarf als auch den Energie­
verbrauch anzugeben. 

§ 80 Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen 

(3) Soll ein mit einem Gebäude bebautes Grundstück oder Woh­
nungs- oder Teileigentum verkauft , ein Erbbaurecht an einem be­
bauten Grundstück begründet oder übertragen oder ein Ge­
bäude, eine Wohnung oder eine sonstige selbständige Nut­
zungseinheit vermietet, verpachtet oder verleast werden, ist ein 
Energieauswe is auszustellen, wenn nicht bereits ein gültiger 
Energieauswe is für das Gebäude vorliegt. 
In den Fällen des Satzes 1 ist für Wohngebäude, die weniger als 
fünf Wohnungen haben und für die der Bauantrag vor dem 1. 
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Barrierefreiheit: 

Außenansicht: 

3.2.2 Nutzungseinheiten 

Kellergeschoss: 
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November 1977 gestellt worden ist, ein Energiebedarfsausweis 
auszustellen. Satz 2 ist nicht anzuwenden, wenn das Wohnge­
bäude 

1. schon bei der Baufertigstellung das Anforderungsniveau 
Wärmesc hutzvero rdnung vom 11.08.1977 (BGBI. 1. S. 
1554) erfüllt hat oder 

2. durch spätere Änderungen mindestens auf das in Num­
mer 1 bezeichnete Anforderungsniveau gebracht wor­
den ist. 

Der Aussteller des Energieausweises hat zu prüfen, ob ein 
Energieausweis auf der Grundlage des berechneten Ener­
giebedarfs oder des erfassten Energieverbrauchs erstellt 
werden muss. 

Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. 

Wärmedämmverbun dsystem mit Putz und Anstrich; 
Sockel Sichtmauerwerk 

2 Gemeinschafts keller, Garage zu Wohnung Nr. 1, zwei Keller und ein Kriechkeller zu Wohnung Nr. 2 

Erdgeschoss: 
Windfang, Flur und Treppenrau m 
Wohnung Nr. 1: Küche, 3 Zimmer - Bad außerhalb der Wohnung 
Wohnung Nr. 2: Büro mit Spindeltreppe zum DG (Wohnraum) 

Dachgeschoss: 
Flur, Bad, 2 Zimmer, Essraum, Küche, Wohnraum mit Spinde ltreppe zum EG (Büro) 

3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 

Fundamente: 

Keller: 

Umfassungswände : 

Innenwände: 

Geschossdec ken: 

Treppen: 

Massivbau 

vermutlich Streifenfundament 

Altbau: Bruchsteinmauerwe rk 
Anbau: Mauerwerk 

Mauerwerk 

Mauerwerk 

Altbau : 
Decke über KG: Stahlbetonträger decke 
Decke über EG: Holzträgerba lkendecke 
Decke über DG: vermutlich Kehlbalkendecke 

Anbau 
Decke über KG und EG: Stahlbetonträgerdecke 
DG offen bis in den First 

Altbau 
Kellertreppe: 
Holzkonstruktion mit Holztritten 

Geschoss treppe: 
Holzkonstruktion mit Stufen aus Holz, darüber Laminat; 
einfaches Holzgeländer 
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Treppen: 

Hauseingang( sbereich ): 

Dach: 

Anbau 
Geschoss treppe: 
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Metallkonstruktion mit Stufen aus Metall (Spinde ltreppe); 
Metallgeländer mit Edelstahlhand lauf 

Eingangstür aus Holz, mit Lichtausschnitt, Hauseingang gepflegt 

Dachkonstruktion: 
Holzdach , Pfetten aus Holz, Träger aus Holz 

Dachform: 
Satteldach 

Dacheindeckung: 
Dachstein (Beton); 
Dachrinnen und Regenfallrohre aus Zinkblech; 

Dachflächen gedämmt 

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 

Abwasserinstallationen: 

Elektroinstallation: 

Heizung : 

Lüftung: 

Warmwasserversorgung: 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche 
Trinkwassernetz 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 

durchschnittliche Ausstattung; 
je Raum ein Lichtauslass; 
je Raum zwei bis drei Steckdosen 

getrennte Heizungssysteme je Wohnung 1 und 2 

keine besonderen Lüftungsanlagen (herkömmliche Fensterlüf­
tung) 

über die jeweiligen Heizungssysteme der Wohnung 1 und 2 

3.2.5 Besondere Bauteile/ Einrichtungen Im gemelnsch. Eigentum, Zustand des Gebäudes 

besondere Bauteile : 

besondere Einrichtungen: 

Besonnung und Belichtung: 

Bauschäden und Baumängel: 

wirtschaftliche Wertminderungen: 

Allgemeinbeurteilung: 

3.3 Außenanlagen 

Eingangstreppe, Balkon, Kelleraußentreppe 

keine vorhanden 

gut bis ausreichend 

Putz- und Feuchtigke itsschäden im Kellergesch oss, korrodierte 
Stahlträger im Kellergeschoss 

"gefangene" Räume (sind nur durch andere Zimmer zu errei­
chen), Bad der Wohnung 1 im EG nur über den Flur und Wind­
fang zugänglich 

Der bauliche Zustand ist durchschnittlich. 

3.3.1 Außenanlagen im gemeinschaftlichen Eigentum 

Versorgungs- und Entwässerungsanlagen vom Hausansch luss bis an das öffentliche Netz, Wegebefestigung, 
Hofbefestigung, Gartenanlagen und Pflanzungen, Einfriedung (Zaun) 
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3.3.2 Außen anlagen mit Sondernutzungsrechten dem zu bewertenden Wohnungs- bzw. Teileigen­
tum zugeordnet 

keine 

3.3.3 Außenanlagen mit Sondernutzungsrechten fremden Wohnungs- bzw. Teileigentum zugeordnet 

keine 

3.4 Sondereigentum an der Wohnung Nr. 2 im DG und 1 Zimmer im EG 

3.4.1 Lage im Gebäude, Wohnfläche, Raumaufteilung und Orientierung 

Lage des Sondereigentums im Gebäude: Das Sondere igentum besteht an der Wohnung im DG und einem 
Zimmer im EG im Aufte ilungsplan mit Nr. 2 bezeichnet und den 
beiden Kellerräumen und einem Kriechkeller im Kellergeschoss. 

Wohnfläche: Die Wohnfläche beträgt rd. 119 m2 

Raumaufteilung/O rientierung: Die Wohnung hat folgende Räume: 
Flur, 4 Zimmer, 1 Küche, 1 Flur, 1 Bad, 1 Balkon; 

Die Wohnung ist wie folgt aufgete ilt und orientiert: 
• Wohnraum, gartenseit ig gelegen 
• Esszimmer, gartenseitig gelegen 
• Zimmer 1, straßense itig gelegen 
• Zimmer 2, straßense itig gelegen 
• Bad, straßense itig gelegen 
• Küche, gartenseitig gelegen 
• Büro im EG, gartenseitig gelegen 
• Flur, innenliegend 
• Balkon, straßenseitig gelegen 

Grundrissgestal tung: zweckmäßig 

Beson n u ng/Bel ich tu ng: gut bis ausreichend 

3.4.2 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.4.2.1 Vorbemerkungen zur Ausstattungsbeschreibung 

Die Nutzungseinhe it ist ausstattungsg leich. Es gibt somit nur eine Beschreibungseinheit. 

3.4.2.2 Wohnung Nr. 2 

Bodenbe läge: 

Wandbekleidungen: 

Deckenbekleidungen: 

Fenster: 

Laminat, Fliesen 

Tapeten, 
Küche mit Fliesenspiegel an Objektwand ; 
Bad mit Fliesen an Objektwand 

Tapeten, Raumdekorplatten, Putz mit Anstrich 

Fenster aus Kunststoff mit Isolierverglasung, Dachfläche nfenster 
mit Isolierverglasung; 
einfache Beschläge ; 
Rollläden aus Kunststoff, mit elektrischem Antrieb; 
Fensterbänke innen aus Holz; 
Fensterbänke außen aus Metall 
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Türen: 

sanitäre Installat ion: 

besondere Einrichtungen: 

Heizung: 

Warmwasserversorgung: 

Küchenausstattung: 

Bauschäden und Baumängel: 

Grundrissgestaltung: 

wirtschaftliche Wertminderungen: 

Eingangstür: 
Glastür 

Zimmertüren: 
einfache Türen, aus Holzwerkstoffen; 
einfache Schlösser und Beschläge; 
Holzzargen 

gute Wasser - und Abwasser installation; 
Bad: 
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Wanne, Dusche, wandhängendes WC, Waschtisch, Urinal; 
gute Ausstattung und Qualität, weiße Sanitärobjekte, Entlüftung 
über Fenster 

keine vorhanden 

Gaszentralheizung, Hersteller lnterdomo, Typ DGS 16-1X, Bau­
jahr 1991, Wärmeverteilung über Flächenheizkörper mit Ther­
mostatventilen 

zentral über die Heizung 

nicht in der Wertermittlung enthalten 

schadhafte Bodenbeläge, verschmutzte Decken- und Wandbe­
läge, schadhafte Türzarge, Wohnungseingangstür (Glastür) 
schleift am Boden 

zweckmäßig 

"gefangene" Räume (sind nur durch andere Zimmer zu errei­
chen) 

3.4.3 Besondere Bauteile, besondere Einrichtungen, Zustand des Sondereigentums 

Küchenausstattung: nicht in der Wertermittlung enthalten 

besondere Einrichtungen: 

besondere Bauteile: 

Baumängel/Bauschäden : 

wirtschaftliche Wertminderungen: 

allgemeine Beurteilung des Sondereigen­
tums: 

keine vorhanden 

Balkon 

überalterter Wärmeerzeuger, Putz- und Feuchtigkeitsschäden in 
den Kellerräumen, korrodierte Stahlträger in Kellerraum, Möbel 
und Hausrat im Sondereigentum Nr. 2 

keine 

Der bauliche Zustand des Sondereigentums ist durchschnittlich. 
Es besteht ein leicht überdurchschnittlicher Unterhaltungsstau; 
Modernisierungsbedarf besteht wegen schadhafter bzw. verfärb­
ter/verschmutzter, Innenausstattung, überalterter Wärmeerzeu­
ger, Putz- und Feuchtigkeitsschäden im Kellergeschoss sowie 
korrodierter Stahlträger im Kellergeschoss 
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3.5 Sondernutzungsrechte und besondere Regelungen 

Sondernutzungsrechte: 

Erträge aus gemeinschaftlichem Eigen­
tum: 

Wesentliche Abweichungen: 

Abweichende Regelung: 

keine 

keine 

Wesentliche Abweichungen zwischen dem Miteigentumsanteil 
am gemeinschaftlichen Eigentum (ME) und der relativen Wertig­
keit des zu bewertenden Wohnungseigentums am Gesamtobjekt 
(RE): keine 

Von dem Miteigentumsanteil (ME) abweichende Regelung für 
den Anteil der zu tragenden Lasten und Kosten (VK) bzw. Er­
träge (VE) aus dem gemeinschaftlichen Eigentum: keine 

Erhaltungsrücklage (lnstandhaltungsrück- Gemäß Auskunft der Eigentümerin von Wohnung Nr. 1 wird 
lage): keine lnstandhaltungsrücklage gebildet. 

3.6 Beurteilung der Gesamtanlage 

Die Gesamtanlage befindet sich insgesamt in einem durchschnittlichen bis leicht unterdurchschnittlichen Zu­
stand. 
Das Wohnungseigentum befindet sich in einem leicht unterdurchschnittlichen Zustand. 
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4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für den 1/2 Miteigentumsanteil an dem mit einem Zweifamilienhaus be­
bauten Grundstück in 66578 Schiffweiler-Landweiler -Reden, Kohlengrubstraße 52 verbunden mit dem Son­
dereigentum an der Wohnung im DG und 1 Zimmer im EG, im Aufteilungsplan mit Nr. 2 bezeichnet zum 
Wertermittlungsstichtag 22.10.2025 ermittelt: 

Grundbuch- und Katasterangaben des Bewertungsobjekts 

Wohnungsgrundbuch 

Landweiler-Reden 

Blatt 

3029 

Gemarkung Flur 
Schiffweiler-Landweiler- 3 
Reden 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

lfd. Nr. 

1 

Flurstück 
20/25 

Fläche 
472 m2 

Wohnungs- oder Teileigentum kann mittels Vergleichswertverfahren bewertet werden. Hierzu benötigt man 
geeignete Kaufpreise für Zweitverkäufe von gleichen oder vergleichbaren Wohnungs- oder Teileigenturnen 
oder die Ergebnisse von diesbezüglichen Kaufpreisauswertungen. 

Bewertungsverfahren, die direkt mit Vergleichskaufpreisen durchgeführt werden, werden als „Vergleichskauf­
preisverfahren" bezeichnet. Werden die Vergleichskaufpreise zunächst auf eine geeignete Bezugseinheit (bei 
Wohnungse igentum z. B. auf €/m2 Wohnfläche) bezogen und die Wertermittlung dann auf der Grundlage die­
ser Kaufpreisauswertung durchgeführt, werden diese Methoden .Vergle ichsfaktorverfahren " genannt (vgl. § 
20 lmmoWertV) . Die Vergleichskaufpreise bzw. die Vergleichsfaktoren sind dann durch Zu- oder Abschläge 
an die wert-( und preis) bestimmenden Faktoren des zu bewertenden Wohnungs- oder Teileigentums anzu­
passen (§§ 25 und 26 lmmoWertV). 

Unterstützend oder auch alleine (z. B. wenn nur eine geringe Anzahl oder keine geeigneten Vergleichskauf­
preise oder Vergleichsfaktoren bekannt sind) können zur Bewertung von Wohnungs- oder Teileigentum auch 
das Ertrags- und/oder Sachwertverfahren herangezogen werden. 

Die Anwendung des Ertragswertverfahrens ist sowohl für Wohnungseigentum (Wohnungen) als auch für Tei­
leigentum (Läden, Büros u. ä.) immer dann geraten, wenn die ortsüblichen Mieten zutreffend durch Vergleich 
mit gleichartigen vermieteten Räumen ermittelt werden können und der objektspezifisch angepasste Liegen­
schaftszinssatz bestimmbar ist. 

Eine Sachwertermittlung sollte insbesondere dann angewendet werden, wenn zwischen den einzelnen Woh­
nungs- oder Teileigenturnen in derselben Eigentumsanlage keine wesentlichen Wertunterschiede (bezogen 
auf die Flächeneinheit m2 Wohn- oder Nutzfläche) bestehen, wenn der zugehörige anteilige Bodenwert sach­
gemäß geschätzt werden kann und der objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor (Marktanpassungsfaktor) 
bestimmbar ist. 

Sind Vergleichskaufpreise nicht bekannt , so können zur Erkundung des Grundstücksmarkts (bedingt) auch 
Verkaufsangebote für Wohnungs- oder Teileigentume herangezogen werden. 

Die Kaufpreisforderungen liegen nach einer Untersuchung von Sprengnetter/Kurpjuhn und Streich) je nach 
Verkäuflichkeit (bzw. Marktgängigkeit) zwischen 10 % und 20 % über den später tatsächlich realisierten Ver­
kaufspreisen . Dies hängt jedoch stark von der örtlichen und überörtlichen Marktsituation (Angebot und Nach­
frage) ab. 
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4.3 Anteilige Wertigkeit des Wohnungs-/Teileigentums am Gesamtgrundstü ck 

Der dem Wohnungs -/Teileigentum zugeordnete Miteigentumsantei l am gemeinschaftlichen Eigentum (ME) 
entspricht in etwa der anteiligen Wertigkeit des Wohnungs-/ Teile igentums am Gesamtgrundstück. 

4.4 Bodenwerterm ittlung 

Bodenrichtwert mit Definit ion des Bodenrlchtwertgrundstücks 
Der Bodenrichtwert beträgt 70,00 €/m 2 zum Stichtag 01.01.2024. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt 
definiert : 

Entwick lungsstufe 
Art der baulichen Nutzung 
beitragsrechtlicher Zustand 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) 

Bauweise 
Grundstücksfläche (f) 
Grundstückstiefe (t) 
Orientierung 

Beschreibung des Gesamtgrundstück s 

Wertermittlungsstichtag 
Entwicklungsstufe 
Art der baulichen Nutzung 
beitragsrechtlicher Zustand 
Zahl der Vollgeschosse (ZVG) 
Bauweise 
Grundstücksfläche (f) 
Grundstückstiefe (t) 

Orientierung 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

baureifes Land 
W (Wohnbauf läche) 
frei 
II 

offen 
keine Angabe 
40m 
Nord-wesVSüdostlage 

22.10.2025 
baureifes Land 
W (Wohnbauf läche) 
frei 
1 

offen 
472 m2 

42m 

Nordlage 
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Bodenwertermittlung des Gesamtgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Werterm ittlungsstichtag 
22.1 0.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkma le des Gesamtgrundstücks angepasst. 

1. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beltragsrechtllcher Zustand des Bodenrichtwerts = frei 

beitragsfreier Bodenrichtwert = 70,00 €/m2 

(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01 .01 .2024 22.10.2025 X 1,050 E1 

III. Anpassungen wegen Abweichungen In den wertbeelnflussenden Grundstücksmerkmalen 

Art der baulichen W(Wohnbaufläche) W (Wohnbaufläche) X 1,000 
Nutzung 

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag = 73,50 €/m2 

Fläche (m2) keine Angabe 274 X 1,000 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land X 1,000 

Vollgeschosse II 1 X 1,000 

Bauweise offen offen X 1,000 

Tiefe (m) 40 42 X 1,000 

Orientierung Nord-west/Südost- Nordlage X 0,930 E2 
lage 

vorläufiger objektspezifi sch angepasster beitragsfreier Bo- = 68,36€/m 2 

denrichtwert 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspeziflsch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 68,36 €/m2 

Fläche X 472 m2 

beitragsfreier Bodenwert = 32.265,92 € 
,cd. 32 l0Q,0,0 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsst ichtag 22.10 .2025 insgesamt 32,300 oo €. 

4.4.1 Erläuterungen zur Bodenrlchtwertanpassung 

E1 

Die Umrechnung des Bodenrichtwerts auf die allgemeinen Wertverhä ltnisse zum Wertermittlungsstich tag er­
folgt unter Verwendung der vom örtlichen Gutachterausschuss mitgeteilten Bodenpreisentwicklung . 

E2 

Bei Wohnbaugrundstüc ken ist die Ausrichtung (insbesondere die Orientierung des straßenabgewandten Gar­
tens zur Himmelsrichtung) grundsätzlich als wertbeeinflussendes Zustandsmerkmal zu berücksichtigen. Dies 
ist selbst dann der Fall, wenn die Grundstücke eines (Neu-)Baugebiets trotz unterschiedlicher Orientierung zu 
gleichen Preisen veräußert wurden. Hier zeigt die Markterfahrung , dass die Grundstücke mit einer vorteilhaften 
Orientierung regelmäßig zuerst veräußert werden. 

Bei der ggf. durchzuführenden Boden(richt}wertanpassung wird i. d. R. von folgenden Wertrelationen (Um­
rechnungskoeffiz ienten) ausgegangen: 

Durchschn itt aller Grundstücke in der Bodenrichtwertzone i. d. R. SO bzw. NW = 1,00; SSW = 1, 1 O; NNO = 
0,90 (wobei: S = Süd; W = West; 0 = Ost; N = Nord). 
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4.4.2 Ermittlung des anteiligen Bodenwerts des Wohnungseigentums 

Der anteilige Bodenwert wird entsprechend dem zugehör igen Miteigentumsanteil (ME = 1/2) des zu bewer­
tenden Wohnungseigentums ermittelt. Dieser Miteigentumsante il entspricht in etwa der anteiligen Wertigkeit 
des zu bewertenden Woh nungseigentums am Gesamtobjekt (RE); deshalb kann dieser Bodenwertanteil für 
die Ertrags- und Sachwertermittlung angehalten werden . 

Ermittlung des anteiligen Bodenwerts Erläuterung 

Gesamtbodenwert 32.300,00 € 
Zu-/ Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungsrec hte 0,00€ 

angepass ter Gesamtbodenwert 32.300,00 € 
Miteigentumsantei l (ME) X 1/2 

vorläufiger anteiliger Bodenwert 16.150,00 € 
Zu-/Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzu ngsrechte 0,00€ 
anteiliger Bodenwert = 16.150,00 € 

[d, 161200,00 ~ 

Der anteilige Bodenwert beträgt zum Werterm ittlungsstichtag 22.10.20251§.2,Q_Q,00 f;. 
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4.5 Ertragswertermittlung 

4.5.1 Das Ertragswertmodell der lmmobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 - 34 lmmoWertV beschrieben. 

Die Ermittlung des Ertragswe rts basiert auf den marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (insbesondere 
Mieten und Pachten) aus dem Grundstück . Die Summe aller Erträge wird als Rohertrag bezeichne t. Maßgeb­
lich für den vorläufigen (Ertrags)Wert des Grundstücks ist jedoch der Reinertrag. Der Reinertrag ermittelt sich 
als Rohertrag abzüglich der Aufwendungen , die der Eigentümer für die Bewirtschaftung einschließlich Erhal­
tung des Grundstücks aufwenden muss (Bewlrtschaftungskosten ). 

Das Ertragswertverfah ren fußt auf der Überlegung , dass der dem Grundstückseigentümer verbleibende Rein­
ertrag aus dem Grundstück die Verzinsung des Grundstückswerts (bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) 
darstellt. Deshalb wird der Ertragswert als Rentenbarwert durch Kapitalisierung des Reinertrags bestimmt. 

Hierbei ist zu beachten , dass der Reinertrag für ein bebautes Grundstück sowohl die Verzinsung für den Grund 
und Boden als auch für die auf dem Grundstück vorhandenen baulichen (insbesondere Gebäude) und sons­
tigen Anlagen (z.B. Anpflanzungen) darstellt. Der Grund und Boden gilt grundsätzlich als unvergänglich (bzw. 
unzerstörbar). Dagegen ist die (wirtschaftliche) Restnutzungsdau er der baulichen und sonstigen Anlagen 
zeitlich begrenzt. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Wert der Gebäude und Außenan lagen i. d. R. im Vergleichswertverfahren 
(vgl. § 40 Abs. 1 lmmoWertV) grundsätzlich so zu ermitteln , wie er sich ergeben würde, wenn das Grundstück 
unbebaut wäre . 

Der auf den Bodenwert entfalle nde Reinertragsanteil wird durch Multiplikation des Bodenwerts mit dem (ob­
jektspezifisch angepassten) Llegenschaftszlnssatz bestimmt. (Der Bodenertragsanteil stellt somit die ewige 
Rentenrate des Bodenwerts dar.) 

Der auf die baulichen Anlagen entfallende Reinertragsanteil ergibt sich als Differenz ,,(Gesamt)Reinertrag des 
Grundstücks" abzüglich „Reinertragsanteil des Grund und Bodens". 

Der vorläufige Ertragswert der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung (d. h. Zeitrentenbarwertbe ­
rechnung) des (Rein)Ertragsantei ls der baulichen und sonstigen Anlagen unter Verwendung des (objektspe­
zifisch angepassten) Liegenscha ftszinssatzes und der Restnutzungsdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertragswert setzt sich aus der Summe von „Bodenwert" und „vorläufigem Ertragswert der bau­
lichen Anlagen" zusammen. 

Ggf. bestehende besondere objektspezlflsche Grundstücksmerkmale , die bei der Ermittlung des vorläufi­
gen Ertragswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Ertragswerts aus dem marktange ­
passten vorläufigen Ertragswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Ertragswertverfahren stellt insbesondere durch Verwendu ng des aus Kaufpreisen abgelei teten Liegen­
schaftszinssatzes einen Kaufpreisvergleich im Wesentlic hen auf der Grundlage des marktüblich erzielbaren 
Grundstücksreinertrages dar. 

4.5.2 Erläuterungen der bei der Ertragswertberechnung verwendeten Begriffe 

Rohertrag (§ 31 Abs. 2 lmmoWertV) 
Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässige r Nutzung marktüb lich erziel­
baren Erträge aus dem Grunds tück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen (nachhaltig gesi­
cherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen . Als marktüblich 
erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese marktüblich 
sind. 

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen , nachhaltig ge­
sicherten Nutzungsmöglic hkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grunds tücken oder 
Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags zu­
nächst die für eine übliche Nutzung marktüblich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

Bewlrtschaftungskosten (§ 32 lmmoWertV) 
Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen , die für eine ordnungsgemäße Be­
wirtschaftung und zulässige Nutzung des Grunds tücks (insbesondere der Gebäude) laufend erforderl ich sind. 
Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Verwaltungskosten, die Instandhaltungs kosten, das Mietausfall­
wagnis und die Betriebskosten. 
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Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch 
uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden 
Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. Es 
umfasst auch das Risiko von uneinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung eines 
Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 lmmoWertV und § 29 Satz 1 und 2 II. BV). 

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskos ten(anteile) in Abzug 
gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter 
umgelegt werden können. 

Ertragswert / Rentenbarwert (§ 29 und § 34 lmmoWertV) 
Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Be­
trag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge ein­
schließlich Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfal­
lenden Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig gleichzu­
setzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts . 

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den 
Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

Llegenschaftszlnssatz (§ 21 Abs. 2 lmmoWertV) 
Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahre n. Er ist auf der Grundlage geeigneter 
Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich Nut­
zung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als Durch­
schnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 lmmoWertV) . Der Ansatz des (marktkonformen) objektspezifisch an­
gepassten Liegenschaftszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass 
das Ertragswertverfahre n ein marktkonformes Ergebnis liefert, d.h. dem Verkehrswert entspricht. 

Der Liegenschaftszinssatz übernimmt demzufolge die Funktion der Marktanpassung im Ertragswertverfahren. 
Durch ihn werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst. 

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 lmmoWertV) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster 
Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wer­
termittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), 
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den 
Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur 
Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 lmmoWertV) 
Lassen sich die allgemeinen Wertverhältn isse bei Verwendung der Liegenschaftszinssätze auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur 
Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktüb­
liche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezlflsche Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun­
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab­
weichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV) 
Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent­
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendunge n, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführe n. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezügl ichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwende n sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständ ige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
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normalen Bauzustandes nur überschläg ig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen 
für Schäden an Gebäuden notwendig ). 

Es wird ausdrück lich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugensche innahme beim Ortstermin ohne 
jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technisc hen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung 
und Kostenschätzung angesetzt sind. 

AZ. 8 K 19/25, Amtsger icht Ottweiler , Sondereigen tum Nr. 2, Wohnungseigentum in einem Zweifam ilienhaus 
Kohlengrubst raße 52, 66578 Schiffweiler-Landweiler-Reden 

 



2025-054 lmmoValue Seite 24 von 46 

4.5.3 Ertragswertberechnung 

Gebäudebeze ichnung Mieteinheit Fläche Anzahl marktüblich erzielbare Nettokaltmiete 

lfd. Nutzung/Lage (m2) (Stk.) (€/m2) monatlich jährlich 
Nr. bzw. (€) (€) 

(€/Stk.) 

Wohnung Nr. 2 1 Wohnung 119,00 6,25 745,00 8.940,00 

Summe 119,00 - 745,00 8.940,00 

Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete durchgeführt 
(vgl. § 17 Abs. 1 lmmoWertV). 

jährlicher Rohertrag (Summe der marktüb lich erzielbaren jährlichen Nettokaltmie­
ten) 
Bewlrtschaftung skosten (nur Anteil des Vermieters) 
(vgl. Einzelaufstellung ) 

jährlicher Reinertrag 
Reinertrag santell des Bodens (Verzinsungsbetrag nur des Bodenwertanteils , 
der den Erträgen zuzuordnen ist; vgl. Bodenwerterm ittlung) 

= 

2,50 % von 16.200,00 € (Liegenschaftsz inssatz x anteiliger Bodenwert (beitrags- -
frei)) 

Reinertragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen 
Kapitalisierungsfaktor (gern. § 34 Abs. 2 lmmoWertV) 
bei LZ = 2,50 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 44 Jahren Restnutzungsdauer 

vorläufiger Ertragswert der baulichen und sonstigen Anlagen 

anteilige r Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) 

vorläufiger Ertragswert des Wohnungseigentums 

Marktanpassu ng durch marktübliche Zu- oder Abschl äge 

marktangepas ster vorläufiger Ertragswert des Wohnungseigentums 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Ertragswert des Wohnungseigentums 

= 

X 

= 
+ 
= 

= 

= 
rd. 

8.940,00 € 

2.273,80 € 

6.666,20 € 

405,00 € 

6.261,20 € 

26,504 

165.946,84 € 

16.200,00 € 

182.146,84 € 

0,00€ 

182.146,84 € 
46.880,00 € 

135.266,84 € 
135.000,00 € 
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4.5.4 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 
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Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von mir durchgeführt. Sie orientieren sich an der 
Wohnfläche n- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermitt­
lung (WMR), in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen entwickelten Maßga­
ben zur wohnwertab hängigen A nrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systema tisiert sind, sofern 
diesbezügl iche Besonderhei ten nicht bereits in den Mietansätzen berücks ichtigt sind (vgl. [2). Teil 1, Kapitel 
15) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen Nutzflächenerm ittlung. Die Berechnungen können demzu­
folge teilweise von den diesbezüg lichen Vorschr iften (WoFIV; II. BV; DIN 283; DIN 277) abweichen ; sie sind 
deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittl ung verwendbar. 

Rohertrag 
Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück marktüblich erzielbare Nettokaltmie te. 
Diese entspricht der jährlichen Gesamtm iete ohne sämtliche auf den Mieter zusätz lich zur Grundm iete umla­
gefähigen Bewirtschaftungskosten. 

Die marktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem Be­
wertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grunds tücke 

• aus dem Mietsp iegel der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden, 

• dem Grundstücksmarktbericht 2025 für den Landkreis Neunkirchen 

• dem IVD Wohn- und Gewerbe immobilien Preisspiegel 2024 

• der Auswer tungen des vdp-Research 11/2024 

• aus anderen Mietpreisveröffentl ichungen 

als mittelfristiger Durchschnittswert abgele itet und angesetzt. Dabei werden wesent liche Qualitätsunterschiede 
des Bewertungsobjektes hinsichtl ich der mietwertbeeinflussenden Eigenschaften durch entspreche nde An­
passunge n berücksich tigt. 

Bewirtschaftungskosten 
Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungs kostenan teile werden auf der Basis von Marktanalysen ver­
gleichbar genutzter Grundstücke (insgesamt als prozentua ler Anteil am Rohertrag, oder auch auf €/m2 Wohn­
oder Nutzfläche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinhe it bzw. Bewirtschaftungskostenan teil) be­
stimmt. 

Dieser Wertermittlung werden u. a. die in [1], Kapitel 3.05 veröffentlic hten durchsc hnittlichen Bewirtscha ftungs­
kosten zugrunde gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmo dell verwendet wurde, 
das auch der Ableitung der Liegensc haftszinssätze zugrunde liegt. 

Bewlrtschaftungskosten (BWK) 

BWK-Anteil 

Verwa ltungskosten 
Wohnen Wohnungen (Whg.) 1 Whg. x 429,00 € 429,00 € 

Instandhaltungskosten 

Wohnen Wohnungen (Whg.) 119,00 m2 x 14,00€/m 2 1.666,00 € 

Mietausfallwagn is 
Wohnen 2,0 % vom Rohertrag 178,80 € 

Summe 2.273,80 € 

Llegenschaftszlnssatz 
Der für das Bewertungsobjek t angesetz te objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz wurde auf der 
Grundlage 

• der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung 

• der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachteraussc husses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle , 

• des Landesgrunds tücksmar ktbericht 2024 des Saarlandes 
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• des Grundstücksm arktberichts 2025 des Gutach teraussc husses für den Landkreis Neunkirchen sowie de-
ren telefonischer Auskünfte zu Ableitungen 

• dem Objektzustand und -lage sowie den aktuellen Marktdaten und -lage 

bestimmt. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhä ltnisse lassen sich bei Verwendung des Liegenschaftsz inssatzes auch durch eine 
Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichen d berücksichtigen . Aus die­
sem Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Ertragswerts eine zusätzliche Marktanpas ­
sung durch marktübliche Zu- oder Absch läge erforderlich. 

Gesamtnutzungsd auer 

Die Gesamtnutzungsda uer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermitt lungs­
daten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwen­
det wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde liegt. 

Die GND ist aus (1]. Kapitel 3.01 .1 entnommen. 

Ermittlung des Gebäudestandards für das Gebäude: Wohnungseigentum in Zweifamilienhaus (Altbau) 

Bauteil Wägungsan teil Standards tufen 
[%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0% 0,4 0,6 

Dach 15,0% 1,0 

Fenster und Außentüre n 11,0 % 1,0 

Innenwände und -türen 11,0 % 0,5 0,5 

Deckenkonstruk tion und Treppen 11,0 % 0,5 0,5 

Fußböden 5,0% 1,0 

Sanitäreinrichtungen 9,0% 1,0 

Heizung 9,0% 1,0 

Sonstige technische Ausstattung 6,0% 1,0 

insgesamt 100,0 % 9,2 % 11,0 % 79,8% 0,0% 0,0% 

Beschreibung der ausgewählt en Standard stufen 

Außenwände 

Holzfachwerk, Ziegelmauerwer k; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit Faserzement-
Standardstufe 1 platten, Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht 

zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1980) 

Standardstufe 3 
ein-/zwe ischaliges Mauerwerk, z.B. aus Leichtziegeln, Kalksandste inen, Gasbetons tei-
nen; Edelputz; Wärmedämmverbundsystem oder Wärmedämmputz (nach ca. 1995) 

Dach 

Standardstufe 3 
Faserzement-Schindeln, beschichtete Betondachsteine und Tondachziege l, Folienab-
dichtung; Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech; Dachdämmung (nach ca. 1995) 

Fenster und Außentüre n 

Standardstufe 3 Zweifachverglasu ng (nach ca. 1995), Rollläden (manuell) ; Haustür mit zeitgemäßem 
Wärmesc hutz (nach ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 2 
massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z.B. Holz-
ständerwände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen 

Standardstufe 3 
nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmaterial gefüllte 
Ständerkonstruktionen; schwere Türen, Holzzargen 

Deckenkonstru ktion und Treppen 
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Standardstufe 2 Holzbalkendecken mit Füllung , Kappendecken; Stahl- oder Hartholztreppen in einfa-
eher Art und Ausführung 

Standards tufe 3 
Beton- und Holzbalkendecken mit Tritt- und Luftschallschutz (z.B. schwimme nder Est-
rich); geradläufige Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Harfentreppe, Trittschallsc hutz 

Fußböden 

Standardstufe 3 
Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, 
Kunststeinplatten 

Sanitäre inrichtungen 

Standards tufe 3 
1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC ; Wand- und Bodenfliesen, raum-
hoch gefliest 

Heizung 

Standardstufe 3 
elektronisc h gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatur- oder Brennwert-
kessel 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 3 zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen , Zählerschrank (ab ca. 1985) 
mit Unterverte ilung und Kippsicherungen 

Ermittlung des Gebäudestandards für das Gebäude : Wohnungseigentum in Zweifamilienhaus (Anbau) 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 
[%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0% 1,0 

Dach 15,0% 1,0 

Fenster und Außentüren 11,0 % 1,0 

Innenwände und -türen 11,0 % 1,0 

Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 % 1,0 

Fußböden 5,0% 1,0 

Sanitäreinrichtungen 9,0% 1,0 

Heizung 9,0% 1,0 

Sonst ige techn ische Ausstattung 6,0% 1,0 

insgesamt 100,0 % 0,0% 0,0% 100,0 % 0,0% 0,0% 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Außenwände 

Standardstufe 3 l
ein-/zwe ischaliges Mauerwerk, z.B. aus Leichtziege ln, Kalksandsteinen, Gasbetonstei-
nen; Edelputz; Wärmedämmverbundsystem oder Wärmedämmputz (nach ca. 1995) 

Dach 

Standardstufe 3 
1 

Faserzement-Sch indeln, beschichtete Betondachsteine und Tondachziegel , Folienab-
dichtung ; Rinnen und Fallrohre aus Zinkblech; Dachdämmung (nach ca. 1995) 

Fenster und Außentüren 

Standardstufe 3 I
Zweifachverglasu ng (nach ca. 1995), Rollläden (manuell) ; Haustür mit zeitgemäßem 
Wärmeschu tz (nach ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 3 
1 

nicht tragende Innenwände in massiver Ausführung bzw. mit Dämmmateria l gefüllte 
Ständerkonstrukt ionen; schwere Türen , Holzzargen 

Deckenkonstruktion und Treppen 

Standardstufe 3 
1 

Beton- und Holzbalkendecken mit Tritt- und Luftschallschutz (z.B. schwimmende r Est-
rich); gerad läufige Treppen aus Stahlbeton oder Stahl, Harfentreppe, Trittscha llschutz 

Fußböden 
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Standardstufe 3 !
Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, 
Kunststeinplatten 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 3 
1

1 Bad mit WC, Dusche und Badewanne, Gäste-WC ; Wand- und Bodenfliesen, raum-
hoch gefliest 

Heizung 

Standardstufe 3 !
elektronisch gesteuerte Fern- oder Zentralheizung, Niedertemperatu r- oder Brennwert-
kessel 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 3 !
zeitgemäße Anzahl an Steckdose n und Lichtauslässen , Zählerschrank (ab ca. 1985) 
mit Unterverteilung und Kippsicherungen 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdaue r ist in erster Näherung die Differenz aus 'übl icher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstich tag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert 
(d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt) , wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modern isierungsmaßna hmen 
durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsa nsätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung 
des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernis ierung in der Werterm ittlung als bereits durchgeführt unterstellt 
werden. 

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeit­
nah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahme n, wird das in (1), Kapitel 3.02.4 beschrie­
bene Modell angewende t. 

Differenz ierte Ermittlung der Restnutzungsdauer 
für das Gebäude: Wohnungseigentum in Zweifamilienhaus (Altbau) 

Das gemäß Eigentümer in Wohnung Nr. 1 ca. 1924 errichtete Gebäude wurde im Jahr 1997 kernsaniert. 

Für eine nachhaltige wirtschaft liche Nutzbarkeit sind Modernisierungen erforderl ich, die im Wertermittlungs ­
ansatz als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Aufgrund der durchgeführten Kernsanierung wird zunächst das „vorläufige fiktive Baujahr" in Ansatz gebracht. 

Zur Ermittlung des „vorläufigen fiktiven Baujahrs" aufgrund der durchgeführten Kernsanierung werden fol­
gende Einflussgrößen herangezogen : 

• Jahr der Kernsanierung: 1997 , 
• übliche Gesamtnutzungsdauer: 80 Jahre. 

Da bei der Kernsan ierung (Entkernung und Erneuerung) einige Gebäudeteile erhalten geblieben sind, wird 
nicht das Jahr der Kernsanieru ng als „vorläufiges fiktives Baujahr" angesetzt. In Abhängigkeit vom Umfang 
der erhal ten gebliebenen Gebäudete ile wird dem Gebäude nachfolgend ein „vorläufiges fiktives Alter im Jahr 
der Kernsanierung" zugeordnet. 

erhalten gebliebenen Gebäudeteile 

• 
• 
• 

Für Fundamente, Fassaden und Dachkons truktionen 

Für Gebäudedecken 

Für tragende / nicht tragende Wände 

Summe 

prozentuale Ante ile 

16 % 

7% 

7% 

30% 

Daraus ergibt sich folgende r Abschlag am bzw. folgendes fiktives Alter im Erneuerungsjahr : 

80 Jahre Gesamtnutzungsdauer x 30 % = 24 Jahre. 

Das „vorläufige fiktive neue Baujahr" des Gebäudes aufgrund der durchgeführten Kernsanierung beträgt somit: 

Jahr der Kernsanierung 1997 - fiktives Alter im Erneuerungsjahr 24 Jahre= 1973. 

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlic hen Modernisierungen zunächs t in 
ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 lmmoWertV") eingeordnet. 
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Hieraus ergeben sich 3,5 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt: 

Tatsächliche Punkte 
Modernisierungsmaßnahmen Maximale 

(vorrangig in den letzten 15 Jahren) Punkte Durchgeführte Unterstellte 
Maßnahmen Maßnahmen 

Modernisierung der Heizungsanlage 2 0,0 1,5 

Modernisierung des Innenausbaus, z.B. Decken, Fußböden, 2 0,0 2,0 
Treppen 

Summe 0,0 3,5 

Ausgehend von den 3,5 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „kleine Moder­
nisierungen im Rahmen der Instandhaltung" zuzuordnen. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 
• dem (.vorläufigen fiktiven neuen") Gebäudealter (2025 - 1973 = 52 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige fik­

tive) Restnutzungsdauer von (80 Jahre - 52 Jahre=) 28 Jahren 
• und aufgrund des Modernisierungsgrads "kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung" ergibt 

sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode "Anlage 2 lmmoWertV" eine (modifizierte) Restnut­
zungsdauer von 31 Jahren und somit ein fiktives Baujahr von 1976. 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzung sdauer 
für das Gebäude : Wohnungseigentum in Zweifamilienhaus (Anbau) 

Das gemäß Bauakte ca. 1997 errichtete Gebäude wurde nicht (wesentlich) modernisiert. 

Für eine nachhaltige wirtschaftliche Nutzbarkeit sind Modernisierungen erforderlich, die im Wertermittlungs­
ansatz als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in 
ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Anlage 2 lmmoWertV") eingeordnet. 

Hieraus ergeben sich 2,5 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt: 

Tatsächliche Punkte 
Modernisierungsmaßnahmen Maximale 

(vorrangig in den letzten 15 Jahren) Punkte Durchgeführte 
Maßnahmen Unterstellte Maßnahmen 

Modernisierung der Heizungsanlage 2 0,0 1,5 

Modernisierung des Innenausbaus, z.B. De-
2 0,0 1,0 cken, Fußböden, Treppen 

Summe 0,0 2,5 

Ausgehend von den 2,5 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „kleine Moder­
nisierungen im Rahmen der Instandhaltung" zuzuordnen. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 
• dem (.vorläufigen rechnerischen") Gebäudealter (2025- 1997 = 28 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige 

rechnerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre - 28 Jahre=) 52 Jahren 
• und aufgrund des Modernisierungsgrads "kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung" ergibt 

sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode "Anlage 2 lmmoWertV" eine (modifizierte) Restnut­
zungsdauer von 52 Jahren und somit ein fiktives Baujahr von 1997. 
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Ermittlung der gewichteten gemeinsamen Restnutzungsdauer (RND) für die Gebäudeteile. 

Die Gebäudetei le „Altbau 1924" und „Anbau 1997" stellen eine Nutzungseinheit dar und haben somit eine 
gemeinsame Restnutzungsdauer. Da sich die jewe iligen Restnutzungsdauern derzeit aufgrund der unter­
schiedlichen Baujahre und Modernisierungszus tände unterscheiden, wird in der Folge eine nach der Wohn­
fläche (WF.) gewichtete gemeinsame Restnutzungsdauer . 

Wohnfläche gesamt: 119 m2 

Wohnfläche Altbau: 45 m2 

RND Altbau : 31 Jahre, 
(= 37,82 Prozent der WF) 
(* 37,82 Prozent) 11,72 Jahre 

Wohnfläc he 
RND 

Anbau: 74 m2 

Anbau: 52 Jahre, 
(= 62, 18 Prozent der WF) 
(* 62, 18 Prozent) 32,33 Jahre 

gewichtete RND Jahre: 11,72 + 32,33 = 44,05 
rd. 44 Jahre 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
Hier werden die wertmäß igen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Ertragswertverfah­
rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berücksichtigt, wie sie offen­
sichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das gemeinschaftliche Eigentum betreffend 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Baumängel 

• korrodierte Stahlträger 

Bauschäden 
• Putz- und Feuchtigkeitsschäden an Kelleraußen-
wand 

Summe 

-1.000,00 € 

-2.000,00 € 

anteilige Wertbee influssung 
insg. 

-500,00€ 

-1.000,00 € 

-1.500,00 € 

Besondere objektspezlflsche Grundstücksmerkmale das Sondereigentum betreffend 

besondere objektspez ifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Baumängel -1.000,00 € 

• korrodierte Stahlträger im Kellergeschoss der Be- -1.000,00 € 
wertungseinhe it 

Bauschäden -3.000,00 € 

• Putz- und Feuchtigkeitsschäden im Kellergeschoss -3.000,00 € 
der Bewertungseinhe it 

Modernisierungsbesonderheiten (-48.000,00 € x 0,8101) -38.880,00 € 

• Erneuerung Innenausstat tung -32.000,00 € 

• Erneuerung Wärmeerzeuger -16.000,00 € 

Weitere Besonderhe iten -3.000,00 € 

• Kosten für Räumung und Reinigung Bad -3.000,00 € 

Summe -45.880,00 € 

1 Gemäß Sprengnetter Immobilienbewertung, Lehrbuch und Kommentar, Teil 9, Kapitel 61 sind die Investitionskos ten für gestaltbare 
Maßnahmen an den Markt anzupassen. Die Marktanpassung erfolgt unter Verwendung der in Sprengnetter Immobilienbewertung 
Marktdaten und Praxishilfen, Band 3, Seite 3.03/5/3 abgedruckten Tabelle (Tab. 5-1 Marktanpassungsfaktoren k,k für zeitnah erfor­
derliche Investitionen) . 
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4.6 Verkehrswert 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpre isen gehan­
delt, die sich vorrangig am Ertragswert orientieren. 

Der Ertragswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 135.000,00 € ermitte lt. 

Der Verkehrswert für den 1/2 Miteigentumsanteil an dem mit einem Zweifami lienhaus bebauten Grundstück 
in 66578 Schiffweiler-Landwei ler-Reden, Kohlengrubstraße 52 verbunden mit dem Sondere igentum an der 
Wohnung im DG und 1 Zimmer im EG, im Aufteilungspla n mit Nr. 2 bezeichnet 

Wohnungsgrundbuch Blatt lfd. Nr. 
Landwe iler-Reden 3029 1 

Gemarkung Flur Flurstück 
Schiffweiler-Landwei ler-Re- 3 20/25 
den 

wird zum Wertermittlungss tichtag 22.10.2025 mit rd. 

135.000 € 
in Worten: einhundertfünfunddreißigtausend Euro 

geschätz t. 

Das Gutachten und die durchgeführten Berechnungen fußen auf den Angaben im Rahmen der Ortsbes ichti­
gung und den zur Verfügung gestellten Unterlagen. Für Fehlergebnisse, die auf fehlerhaften bzw. unterlasse­
nen Informationen beruhen kann dem Sachverständigen keine Schuld angelastet werden. 

Der Sachverständ ige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entge­
genstehen , aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständ iger nicht zu lässig ist oder seinen Aussa­
gen keine volle Glaubwürdigke it beigemessen werden kann. 

Bexbach, den 13. November 2025 

Andreas Czech Gutachter 

Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten . Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schr iftlicher Genehmigung ge­
stattet. 

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen und 
Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 

Der Auft ragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten 
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Drittverwendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht , die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässig­
keit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgeh ilfen des Auftrag­
nehmers beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie , bei arglistigem Verschweigen von 
Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehme r nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, 
deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht) . In 
einem solchen Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren und typisc herweise eintretenden 
Schaden begrenzt. 

Die Haftung nach dem Produkthaftu ngsgesetz bleibt unberührt . 

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetz lichen Vertreters und Betriebsan­
gehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden . 

Die Haftung für die Vollständigkeit , Richtigkeit und Aktualität von Informat ionen und Daten, die von Dritten im 
Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden , ist auf die Höhe des für den Auftrag­
nehmer möglichen Rückgriffs gegen den jeweilige n Dritten beschränkt. 

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist für jeden Einzelfall auf maxi­
mal 1.000.000,00 EUR begrenzt. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, 
Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten se­
pariert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden . Falls das Gutachten im Internet veröffentl icht wird, 
wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im 
Kontext von Zwangsverste igerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungs­
verfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 
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5 Rechtsgrundl agen, verwendete Literatur und Software 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

BauGB : 
Baugesetzbuch 

BauNVO : 
Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke i 

lmmoWertV 2021: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken - lmmobilienwer­
termittlungsverordnung - lmmoWertV 

WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien - Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken 

SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie - SW-RL) 

VW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie - VW-RL) 

EW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts (Ertragswertrichtlinie - EW-RL) 

BRW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtl inie - BRW-RL) 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 

GEG: 
Gebäudeenergiegesetz - Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 

WoFIV: 
Wohnflächenverordnung - Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche 

WEG: 
Wohnungseigentumsgesetz - Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht 

WMR: 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie - Richtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Miet­
wertermittlung 

BetrKV: 
Betriebskostenverordnung - Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 

'Z.VG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwa ltung 

5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur/ Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Marktdaten und Praxishilfen, Sprengnetter Immobilienbe­
wertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng­
netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 

[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter-Bibliothek, EDV-gestützte Entscheidungs-, Gesetzes-, Literatur- und 
Adresssammlung zur Grundstücks- und Mietwertermittlung sowie Bodenordnung, Sprengnetter Immo­
bilienbewertung, Sinzig 

[4] Sprengnetter / Kierig: lmmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht - Kommentar zur lmmobilienwerter-
mittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 

[5] Landesgrundstücksmarktbericht 2024 für das Saarland 

[6] Grundstücksmarktbericht 2025 für den Landkreis Neunkirchen 

[7] IVD-Wohn- und Gewerbemietspiegel 2024 

[8] Kleiber: Marktwertermittlung nach lmmoWertV - Praxiskommentar zur Verkehrswertermittlung von 
Grundstücken 
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5.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neue­
nahr-Ahrwei ler entwickelten Softwareprogramms "Sprengnetter-ProSa" erstellt. 
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6 Verzeichnis der Anlagen 

6.1 Anlage 1: Auszug aus der Übersichtskarte (nicht zur Maßentnahme geeignet) ........................... . 
6.2 Anlage 2: Auszug aus der Katasterkarte im Maßstab 1: 1.000 ..................................................... . 
6.3 Anlage 3: Fotodokumentation ........................................................................................................ . 
6.4 Anlage 4: Flächenaufstellung ........................................................................................................ . 
6.5 Anlage 5: Grundrisse (unmaßstäblich) .......................................................................................... . 
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6.1 Anlage 1: Auszug aus der Straßenkarte (nicht zur Maßentnahme geeignet) 

© OpenStreetMap 
Open Data Commons Open Database License (ODbl) v1 .0, vom 11.11.2025 
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6.2 Anlage 2: Auszug aus der Katasterkarte (nicht zur Maßentnahme geeignet 
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6.3 Anlage 3: Fotodokumentation 

St raßenansicht mit Anbau {links) Straßenansicht von rechts 

Rückansicht mit Anbau Eingangsbereich 

Treppenraum Wohnungstür (Glastür) 
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Schleifspuren auf dem Boden Dachflächenfenster 

schadhafter Bodenbelag exemplarisch Bodenbelag im Bad verschmutzt 

-

Türzarge schadhaft, schadhafte Wandbeläge exempla- Bad 
risch 
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Deckenansicht Anbau Zugang zum Erdgeschoss über Spindeltreppe 

Fenster und Rollläden exemplarisch Büro im EG 

Wohnraum im Anbau Balkon 
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Speicher 

Heizkörper exemplarisch 

Verteilerschrank 

Seite 41 von 46 

Speicher 

Gegensprechanlage 

Wärmeerzeuger und Warmwasserspeicher der Bewer­
tungseinheit 
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Spindeltreppe in Bewertungseinheit 

korrodierte Stahlträger exemplarisch 

Kellerraum der Bewertungseinheit exemplarisch 
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Kellertreppe 

Putz- und Feuchtigkeitsschäden im Anbau 

Putz- und Feuchtigkeitsschäden im Kellerraum des 
Sondereigentums 
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6.4 Anlage 4: Flächenberechnung 

wohnwertabhängige Berechnung der Wohnfläche: 

Geschoss Raum Fläche Wohnwertfaktor wohnwertabhän-
(fwMR)2 gige Wohnf läche 

Erdgeschoss Büro 29,85 1,00 29,85 

Dachgeschoss Flur 3,51 1,00 3,51 

Küche 6,77 1,00 6,77 

Essraum 12,24 1,00 12,24 

Zimmer 1 10,49 1,00 10,49 

Zimmer2 12,21 1,00 12,21 

Bad 9,11 1,00 9,11 

Wohnraum 31,05 1,00 31 ,05 

Balkon3 11 ,67 0,30 3,50 

126,90 118,73 

Die wohnwertabhängige Wohnfläche der Eigentumswohnung Nr. 2 beträgt rd. 119 m2. 

2 Gemäß Wohnflächen- und Mietwertrichtlinle - Richtlinie zur wohnwertabhänglgen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung vom 
18. Juli 2007 ((1], Abschnitt 2.12.4) . 

3 Der Sachverständige schätzt den nicht an die Größe angepassten Wohnwertfaktor für den Balkon gemäß§ 9 WMR, Anlage 2 (Ter­
rassen, Balkone) mit 0,30 Die Wohnfläche des Einfamilienhauses ohne Außenwohnbereiche beträgt 115,23 m2. Der übliche Anteil 
der Außenwohnbere iche daran liegt bei 15 % = 17,28 m2. Die tatsächliche Fläche des Balkons beträgt 11,67 m2 und wird mit Faktor 
0,30 (entspricht 3,50 m2) angesetzt. 

AZ. 8 K 19/25, Amtsger icht Ottweiler, Sondereigen tum Nr. 2, Wohnungseigentum in einem Zweifamilienhaus 
Kohlengrubstraße 52, 66578 Schiffwe iler-Landwei ler-Reden 

 



2025-054 lmmoValue 

6.5 Anlage 5: Grundriss (unmaßstäblich) 

KELLER 
CD 

Kellergeschoss 
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gemäß Teilungserklärung Gemein­
schaftsraum 
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Gemäß Teilungserklärung 
als Sondernutzungsrecht 
der Wohnung 1 zugeordnet 
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